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Beratung im: 

Bau- und Umweltausschuss 

Verwaltungsausschuss 

Rat der Gemeinde Barum 

 

Beschluss: 
 

Der Rat der Gemeinde Barum beschließt, beim Landkreis Lüneburg die Errichtung einer 
Fußgängerbedarfsampel im OT St. Dionys, Karl-der-Große-Straße, als Ersatz für den 
derzeitigen Fußgängerüberweg zu beantragen und für die Errichtung die Kosten zu tragen. 

 
 

Sachverhalt: 
Seitens Bürger:innen der Gemeinde Barum, insbesondere aus dem OT St. Dionys, wurde 

darüber Beschwerde geführt, dass es an dem o.a. Fußgängerüberweg schon mehrfach zu 

gefährlichen Situationen gekommen sei. 

 

Nach Angaben der Bürger:innen werde am Fußgängerüberweg zu schnell gefahren, ein 

Überqueren der Straße durch den fließenden Verkehr nicht abgewartet und 

Fahrradfahrer:innen steigen zum Überqueren der Straße nicht ab. 

 

Im Rahmen eines Ortstermines mit dem Landkreis Lüneburg wurde die o.a. Örtlichkeit 

besichtigt. Während des Ortstermins konnte festgestellt werden, dass Fahrradfahrer:innen die 

Straße über den Fußgängerüberweg queren, aber hierzu nur vereinzelt absteigen. 

 

Durch den Landkreis Lüneburg wird empfohlen den Fußgängerüberweg durch eine 

Fußgängerbedarfsampel zu ersetzen. Die Kosten (ca. 120.000,00 EUR) hierfür wären durch 

die Gemeinde Barum zu tragen. Nach der Fertigstellung erfolgt dann die Übernahme und die 

weitere Unterhaltung durch den Landkreis Lüneburg. 

Beratung über eine Fußgängerbedarfsampel, Karl-der-Große-Straße, OT St. 
Dionys 


